
 

 

Ich möchte mit einem Fahrzeug teilnehmen und mehr als 9 

Personen besonders* befördern. 
*besonders bedeutet, dass inkl. Fahrer:in mehr als 9 Personen im Fahrzeug auf 

unbewilligten Plätzen (Ladefläche o.ä.) befördert werden. 

Hierbei gilt die Regel, dass maximal 3 Personen pro Netto-Quadratmeter Ladefläche zulässig 

sind. Die Netto-Fläche ist die Ladefläche des Fahrzeuges, abzüglich aller Aufbauten 

(Generatoren, Lautsprecher, Tische, etc.)  

 

Bitte benutzt den richtigen Antrag für das Strassenverkehrsamt, bei welchem die 

zulässige Zahl der Personen auf der Ladefläche bereits eingetragen ist. Die genaue 

Anzahl Personen, welche ihr dann effektiv befördern dürft, bestimmen wir zusammen mit 

der Stadtpolizei beim Aufbau. 

1. Das muss ich tun bei einem Schweizer Fahrzeug: 

Bitte sende uns folgende Informationen bis zum 22. Mai 2026 per Email an demonstration@zhpf.ch: 

• Vollständig ausgefüllter Antrag für das Strassenverkehrsamt 

• Kontrollschild 

• Marke 

• Kontaktdaten der fahrenden Person (Name, Email, Handy-Nr.) 

• Kontaktdaten der Aufsichtsperson (Name, Email, Handy-Nr.) 

• Versicherungsnachweis der Haftpflichtversicherung des Fahrzeugs mit einer Deckungssumme 

von CHF 10 Mio. 

• Der Gerichtsstand der Versicherung muss in der Schweiz sein. 

2. Das muss ich tun bei einem ausländischen Fahrzeug: 

Bitte sende uns folgende Informationen bis zum 22. Mai 2026 per Email an demonstration@zhpf.ch: 

• Vollständig ausgefüllter Antrag für das Strassenverkehrsamt 

• Kontrollschild 

• Marke 

• Kontaktdaten der fahrenden Person (Name, Email, Handy-Nr.) 

• Kontaktdaten der Aufsichtsperson (Name, Email, Handy-Nr.) 

• Versicherungsnachweis der Haftpflichtversicherung des Fahrzeugs mit einer Deckungssumme 

von CHF 10 Mio. 

• Der Gerichtsstand der Versicherung muss in der Schweiz sein. 
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3. Im Versicherungsnachweis muss unter anderem 

folgendes wortwörtlich aufgeführt sein: 

• Personenschäden: Tötung, Körperverletzung und andere Gesundheitsschädigung von 

Personen auf und im Zusammenhang mit dem Fahrzeug. 

• Sachschäden: Zerstörung, Beschädigung oder Verlust von Sachen. 

4. Weitere Infos: 

• Hinfahrt: 20.06.2026 um 09:00 Uhr (Änderungen vorbehalten) 

• Rückfahrt: 20.06.2026 um 18:30 Uhr (Änderungen vorbehalten) 

Wir werden euch beim Aufbau einen AirTag in die Fahrerkabine legen. Dies ermöglicht es uns, die Position 

eures Fahrzeuges innerhalb der Demonstration zu sehen und Lücken frühzeitig zu erkennen. Bitte gebt 

diesen während des Abbaus wieder an uns zurück.  

Die fahrende Person muss zudem aus Sicherheitsgründen während der gesamten Demonstration 

telefonisch erreichbar sein. Ein Nichtbefolgen kann einen Ausschluss für ein Fahrzeug bei der 

nächsten Pride zur Folge haben.  

Euer Fahrzeug muss im verkehrstüchtigen Zustand erscheinen.  

Alle weiteren Infos wirst du kurz vor der Demo in einem Briefing-E-Mail erhalten. Sollte zu Beginn der 

Demonstration einer der Punkte nicht oder nicht genügend erfüllt sein, können wir vom Zurich Pride Festival 

das betreffende Fahrzeug vom Umzug ausschliessen. 

 


